
 

LANDKREIS CLOPPENBURG 
Vorlagen-Nr.: V-KA/18/434 

Der Landrat 

Ordnungsamt 
 

Cloppenburg, den 12.02.2018 
 

Beratungsfolge Termin Beratung 

Kreisausschuss 06.03.2018 nicht öffentlich 

Kreistag 13.03.2018 öffentlich 

 

Behandlung:  ö f fent l ich  

 
 

Tagesordnungspunkt 

Wahl des Kreisbrandmeisters 
 
 
Sach- und Rechtslage: 

 
Gem. § 21 Abs. 4 NBrandSchG werden der Kreisbrandmeister sowie die stellvertretenden 
Kreisbrandmeister Freiwilliger Feuerwehren für die Dauer von sechs Jahren in das 
Ehrenbeamtenverhältnis berufen. Über ihre Ernennung beschließt der Kreistag nach Anhörung 
des Regierungsbrandmeisters auf Vorschlag der Mehrheit der Gemeinde- und 
Ortsbrandmeister. 
 
Heinrich Oltmanns ist zuletzt mit Wirkung vom 01.05.2012 zum Kreisbrandmeister ernannt 
worden. Seine Amtszeit endet gem. § 12, Abs. 2 NBrandSchG mit Ablauf des Monats, in dem er 
das 63. Lebensjahr vollendet. Heinrich Oltmanns wird am 31. Mai 2018 63 Jahre alt, so dass 
zum 01.05.2018 ein neuer Kreisbrandmeister zu ernennen ist. 
 
Die Gemeinde- und Ortsbrandmeister des Landkreises Cloppenburg haben auf ihrer Sitzung 
am 17.01.2018 mehrheitlich Herrn Arno Rauer, Freiwillige Feuerwehr Garrel, zur Wahl 
vorgeschlagen. 
 
Herr Regierungsbrandmeister Dieter Schnittjer hat mit Schreiben vom 06.02.2018 der Wahl von 
Herrn Rauer zum Kreisbrandmeister zugestimmt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag folgenden Beschluss zu fassen:  
Herr Arno Rauer, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Garrel, wird zum 01.05.2018 zum 
Kreisbrandmeister ernannt. 
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